
Bebauungsplan
für das Gebiet

der Gemeinde Seeshaupt Ldkrs. Weilheim-Schongau
Fef.tnetnungen durch Text;

6. Garagen und Nebenanlagen sind nur innerhalb der dafür

ZWISCHEN ULLRICH SAU UNu BAHNLINIE

ausgev/iesqnen Flächen möglich.
Garagen sind nur in Massivbauweise zulä.ssig. 
Die ca. 9,0 ra tiefen Stauräumc vor den Garag
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1. Die nuGgeuiesenen bebaubaren Flächen sind nur
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reinen V/ohnbebauunc (WR) (§ 5 BauMO) foßtger.otzt.

2. Das Maß der baulichen Nutzung wii’d durch die Bau
grenzen und die eingetragene Geschoßzahl fest
gesetzt. Je Wohngebäude sind rhäximal 2 Wohnungen zulässig.

5. Al.s max. Geschoßflächenzahl (GFZ) wird 0,35 fest
gesetzt. r •

’i
4. Die Dachncigung wird für erdgeschossige V/ohngebäude 

sowie für Wohngebäude rait 2 Voiig«schoss«n aufsowie für VZohngebäude rait 
22 - 26 Grad festgesetzt. 
Die Dachneigung wird für erdgeschoss ige Wohngebäude 

. mib fiusgebautem Dachgeschoß auf 55 - 38 Grad fest-
gesetzt.

9. Es wird ein Satteldach mit dunkel-engobierter 
Pfanneneindeckung vorgeschrieben.

. Dachcauben und Dacheinschnittc sind nicht ^jestattet.
5a. Es sirad Holz-oder Maschendrahtzäune bis zu ipm Höhe zulässig.

A._ Ze.dp-ienerklärunr für FnFtFet7,unfT nn

Cri'unse des Geltungsbereiches

••*■■■■" Gtra3enbcp;rftnzunGslinie_

Hnugrenze

Verkehrsflächen

C5o
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J Grünflächen (privat)

rläche für Garagen

2 Vollgeschosse marinnl, bei Ausbau von 2 Vollgeschossen
kein Kniestock

Maximal I VollgeRchoß mit BHchauEhau, 
Knieetock max. 1/7 der llausbreite

Pirstrichtnngj

J2. H.ißzshlen

r’>ichtdreieck

zu erhaltende Bäume

Bäume und Sträucher

A Bei Wohngebäuden in der Nähe von Bahnanlagen 
sind aus Gründen des Irtimisionsschutzes die 
Schlaf- und Ruheräume auf der der Bahn abge- 
wandten Hausseite unterzubringen oder Fens' 
der Schallschu't'zklasse ■ II nach VDI 2719 ein
zubauen.

B. Zej.f.)^enerklärunp; für die Hinwel .qe

bestehende Grundstücksgrencen

aufzuhebende Grundetückegronzen

5,0 m tiefen 
nicht eingezäunt werden.

dürfen

7. Die Fassaden sind in lichten Farbtönen zu halten. 
Die Veiu-;endung greller, harter und bunter Fai'btöne 
ißt untersagt.

8. Die Aufstellung von Wcllblechgaragen, Wohnwagen sov/ie 
Lagerbehältern für flü 
im Freien ind untersagt:.

9. Sichtdreiecke

ige und gasförnigo Stoffe

ind von. jeder sichtbehindernden Be
pflanzung und EinfriGdungen höher als l,o )n Höhe
Übel* I'bdu'bahnoberkante freizuhalten.

lo. Die Verwendung von Natten und Kunststoffplatten 
Sichtschütz ist nicht cestattet.o■ichtschütz ist nicht gestattet.

11. Die anfallenden häuslichen Abvzässer sind,

als

olange ein
Kanalanschluß nicht besteht, in 5-Knranier-Paul{';rubeii 
nach DIN teilbiologicch zu reinigen.
Die. geklärten Abwäs.ser sind nach DIN ^2(51 über V':

i.

nach DIN ■'1261 teilbiologisch zu reinigen.

sitzgrubon dem eigenen Untergrund zuzuführc?

Die -fe4r^ ■k/Gcmcinde. .erläßt aufgrund G 9 und 5 lo des
. 5A1),Bur.dechnufjeeetzes (BBauG) vom 23" 6. 19G0 (fGBl. I 

er Geiioindeoi’dnung für den Frcista.at Bayern (CO)
i.d.P. der BrJ^anntinachunc von '>.32.1975 (GVBl. S. £00), Art. 10? 
der Bayer. Bauordnung (BayBO) von 1.8.1962 (GVBl. S. 19?)

Art. ?;

i.d.V. der Beknnutr,ochvM£ von 110.1974 ( GV31. S. «13 , der
Verordnunc über die bculiche Nut^uuG der Grunästückß (Sou- 
nutzv-nesvorordnung) von 26.11.19G8 (BGBl. I Nr. C''‘/19&5) ''-^nd 
der Verordnunr; über rcDtset2unr;on im Bobauunf;Dplcn vom 22.6.1961 

. 1'61) diesen Bebauunpj.TOlan olu Sntzurc..(GYBl. qtj
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Vorschlag für die, Teilung der Grundutückc

Flure tückenununer

bestehende Wohn- und Nebengebäude

BÖRchung

cliem. Kiesgrube

derzeit landwirtechaftl. genutzte riäclp!

BtrefJenfjnHchlufuüögl :i chkeit

Schranke (loach Ausbau des Übergangs )
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